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Haushaltsführung 2024 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
im dritten Vierteljahr des Haushaltsjahres 2024 

Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 23. Dezember 2024 
II A 2 – H 1221/22/10001 :004 

Gemäß § 37 Absatz 4 Satz 1 der Bundeshaushaltsordnung in Verbindung mit § 4 Ab-
satz 2 des Haushaltsgesetzes 2024 übersende ich die Zusammenstellung der über- und 
außerplanmäßigen (üpl./apl.) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im dritten 
Vierteljahr des Haushaltsjahres 2024. 
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Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
im dritten Vierteljahr des Haushaltsjahres 2024 

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Einzel- 
plan/

Kapitel/
Titel

Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung

Begründung der über- und außerplanmäßigen Ausgabe

Ansatz laut
Haushalts- 
plan 2024

T€

bewilligte 
über-/außer- 
planmäßige

Ausgabe
T€

1 2 3 4 

05 Auswärtiges Amt 
0501 Sicherung von Frieden und Stabilität 
687 43 Energie-, Klima-, Umwelt- und Digitale Außenpolitik .................................................  10.000 98.736 

Unterstützung des ukrainischen Energiesektors als Beitrag zur (Energie-) Sicherheit 
und Resilienz. Die überplanmäßige Ausgabe ist mit Schreiben des Bundesministe-
riums der Finanzen vom 6. September 2024 dem Deutschen Bundestag und dem 
Bundesrat mitgeteilt worden.

0502 Bilaterale Zusammenarbeit und Pflege der Auslandsbeziehungen 
687 01 Hilfe für Deutsche im Ausland und für nicht vertretene 

Unionsbürgerinnen und Unionsbürger in Drittstaaten ............................................... 5.980 4.468

Haushaltsrechtliche Absicherung von Vorbereitungen für Rückreisen von Deutschen 
und ihren Familienangehörigen im Ausland auf Grund der aktuellen Krisensituatio-
nen in Israel, den Palästinensischen Gebieten und dem Libanon.

0512 Bundesministerium 
821 21 Erwerb von Liegenschaften im Ausland ....................................................................  13.194 84.320 

Erwerb der Liegenschaft Belgrave Square für die Botschaft London. Die überplan-
mäßige Ausgabe ist mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 
6. September 2024 dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat mitgeteilt wor-
den.

06 Bundesministerium des Innern und für Heimat 
0602 IT und Netzpolitik, Digitalfunk und Moderne Verwaltung 
532 18 Fortentwicklung von IT-Standards für den Datenaustausch 

in der öffentlichen Verwaltung (XÖV-Standards)....................................................... 635 15

Nachzahlungsbedarf für den Beitrag des Bundes. Die Mehrausgabe dient der Erfül-
lung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 5 der Bund-
Länder-Verwaltungsvereinbarung vom 15. März 2022 über den gemeinsamen Be-
trieb von XÖV-Standards im Entscheidungsbereich des Arbeitskreises I der Innen-
ministerkonferenz (AK I).

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 3 – Drucksache 20/14399 
 
 

 

Einzel- 
plan/ 

Kapitel/ 
Titel 

Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung 
  

Begründung der über- und außerplanmäßigen Ausgabe 

Ansatz laut 
Haushalts- 
plan 2024 

T€ 

bewilligte 
über-/außer- 
planmäßige 

Ausgabe 
T€ 

1 2 3 4 
 
0625 Bundespolizei   
514 01  Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................................  84.055 14.500 

Verstärkter Einsatz von Verbänden und Einheiten der Bundespolizei im Zusammen-
hang mit Binnengrenzkontrollen sowie erhöhte Erstattungen der Selbstkosten von 
Verkehrsunternehmen für die Unterbringung der Bundespolizei auf Bahnhöfen, 
Flug- und Seehäfen. Die überplanmäßige Ausgabe ist mit Schreiben des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen vom 25. Juli 2024 dem Deutschen Bundestag und dem 
Bundesrat mitgeteilt worden. 

  

        
527 01  Dienstreisen ...............................................................................................................  24.176 27.700 

Verstärkter Einsatz von Verbänden und Einheiten der Bundespolizei im Zusammen-
hang mit Binnengrenzkontrollen sowie erhöhte Erstattungen der Selbstkosten von 
Verkehrsunternehmen für die Unterbringung der Bundespolizei auf Bahnhöfen, 
Flug- und Seehäfen. Die überplanmäßige Ausgabe ist mit Schreiben des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen vom 25. Juli 2024 dem Deutschen Bundestag und dem 
Bundesrat mitgeteilt worden. 

  

        
 
671 04  Erstattungen von Selbstkosten gemäß § 62 BPolG und § 8 LuftSiG ........................  45.665 13.800 

Verstärkter Einsatz von Verbänden und Einheiten der Bundespolizei im Zusammen-
hang mit Binnengrenzkontrollen sowie erhöhte Erstattungen der Selbstkosten von 
Verkehrsunternehmen für die Unterbringung der Bundespolizei auf Bahnhöfen, 
Flug- und Seehäfen. Die überplanmäßige Ausgabe ist mit Schreiben des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen vom 25. Juli 2024 dem Deutschen Bundestag und dem 
Bundesrat mitgeteilt worden. 

  

        
  
 
09 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz   
0901 Innovation, Technologie und Neue Mobilität   
831 01 apl Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und  

Halten einer Beteiligung an der Meyer Neptun GmbH ..............................................  - 32 
Kosten im Zusammenhang mit dem Beteiligungserwerb von Geschäftsanteilen an 
der Meyer Neptun GmbH. Die außerplanmäßige Ausgabe ist mit Schreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen vom 6. September 2024 dem Deutschen Bundestag 
und dem Bundesrat mitgeteilt worden. 

  

        
  
 
11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales   
1102 Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung 
  

632 02  Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen für den  
Barbetrag nach dem dritten Kapitel SGB XII .............................................................  21.000 1.399 
Stärkerer Anstieg der Empfängerzahlen für die Erstattung an die Länder. Die Mehr-
ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung be-
ruht auf § 136a SGB XII. 
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Einzel- 
plan/ 

Kapitel/ 
Titel 

Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung 
  

Begründung der über- und außerplanmäßigen Ausgabe 

Ansatz laut 
Haushalts- 
plan 2024 

T€ 

bewilligte 
über-/außer- 
planmäßige 

Ausgabe 
T€ 

1 2 3 4 
 
15 Bundesministerium für Gesundheit   
1503 Prävention und Gesundheitsverbände   
686 01  Nationales Gesundheitsportal ...................................................................................  1.500 350 

Sicherheitsrelevante sowie qualitätsbezogene Weiterentwicklung des Bundes-Kli-
nik-Atlas. 

  

        
 
 
23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung 
  

2301 Bilaterale staatliche Entwicklungszusammenarbeit   
687 06  Krisenbewältigung und Wiederaufbau, Infrastruktur..................................................  1.040.200 70.000 

Kurzfristige Krisenbewältigung und Minderung der Folgen russischer Angriffe auf die 
Energieversorgung und kritische Infrastruktur für die ukrainische Bevölkerung und 
Kommunen in der anstehenden Winterperiode. Die überplanmäßige Ausgabe ist mit 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 24. September 2024 dem 
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat mitgeteilt worden. 

  

        
 
 
60 Allgemeine Finanzverwaltung   
6002 Allgemeine Bewilligungen   
687 03  Ertüchtigung von Partnerstaaten im Bereich Sicherheit,  

Verteidigung und Stabilisierung .................................................................................  7.480.000 397.336 
Dringender Unterstützungsbedarf zur Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte, der 
durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine entstanden ist. Die überplan-
mäßige Ausgabe ist mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 
19. September 2024 dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat mitgeteilt wor-
den. 
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2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
  

Einzel- 
plan/ 

Kapitel/ 
Titel/ 
VE 

Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung 
  

Begründung der über- und außerplanmäßigen VE 

Ansatz VE laut 
Haushalts- 
plan 2024 

T€ 

bewilligte 
über-/außer- 
planmäßige 

VE 
T€ 

1 2 3 4 
 
04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt   
0452 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien   
894 65 üpl Baumaßnahme Freiheits- und Einheitsdenkmal .......................................................  2.500 3.650 

 
  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2025 bis zu: 3.650 T€  
  

 
  

Absicherung der geplanten Fertigstellung des Bauprojektes Freiheits- und Einheits-
denkmal Berlin im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens. 

  

        
  
 
06 Bundesministerium des Innern und für Heimat   
0603 Integration und Migration, Minderheiten und Vertriebene   
684 32 apl Allgemeine Hilfen .......................................................................................................  - 4.970 

 
  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2025 bis zu: 4.970 T€  
  

 
  

Aufrechterhaltung der Selbstorganisation der deutschen Minderheiten in der Russi-
schen Föderation, der Ukraine, Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan. 
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Einzel- 
plan/ 

Kapitel/ 
Titel/ 
VE 

Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung 
  

Begründung der über- und außerplanmäßigen VE 

Ansatz VE laut 
Haushalts- 
plan 2024 

T€ 

bewilligte 
über-/außer- 
planmäßige 

VE 
T€ 

1 2 3 4 
 
0629 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk   
518 02 üpl Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem  

Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..................................................................  109.880 9.000 
 

  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2028 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2029 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2030 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2031 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2032 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2033 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2034 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2035 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2036 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2037 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2038 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2039 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2040 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2041 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2042 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2043 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2044 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2045 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2046 bis zu: 300 T€  
  

 

300 T€  
 

 
  

Im Haushaltsjahr 2047 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2048 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2049 bis zu: 300 T€  
  

 

300 T€  
 

 
  

Im Haushaltsjahr 2050 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2051 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2052 bis zu: 300 T€  
  

 

300 T€  
 

 
  

Im Haushaltsjahr 2053 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2054 bis zu: 300 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2055 bis zu: 300 T€  
  

 

300 T€  
 

 
  

Im Haushaltsjahr 2056 bis zu: 300 T€  
  

 

300 T€  
 

 
  

Im Haushaltsjahr 2057 bis zu: 300 T€  
  

 

300 T€  
 

 
  

 
  

Beauftragung Liegenschaftsmaßnahme für den THW-Ortsverband Wismar.   
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Einzel- 
plan/ 

Kapitel/ 
Titel/ 
VE 

Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung 
  

Begründung der über- und außerplanmäßigen VE 

Ansatz VE laut 
Haushalts- 
plan 2024 

T€ 

bewilligte 
über-/außer- 
planmäßige 

VE 
T€ 

1 2 3 4 
 
0635 Bundeszentrale für politische Bildung   
518 02 üpl Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem  

Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..................................................................  6.292 3.788 
 

  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2025 bis zu: 75 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2026 bis zu: 243 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2027 bis zu: 243 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2028 bis zu: 243 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2029 bis zu: 243 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2030 bis zu: 243 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2031 bis zu: 243 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2032 bis zu: 243 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2033 bis zu: 243 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2034 bis zu: 243 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2035 bis zu: 243 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2036 bis zu: 243 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2037 bis zu: 243 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2038 bis zu: 243 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2039 bis zu: 386 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2040 bis zu: 168 T€  
  

 
  

Mietsteigerungen für die neue Unterbringung der Bundeszentrale für politische Bil-
dung in Gera. 

  

        
  
 
09 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz   
0901 Innovation, Technologie und Neue Mobilität   
831 01 apl Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten  

einer Beteiligung an der Meyer Neptun GmbH..........................................................  - 200.000 
 

  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2025 bis zu: 200.000 T€  
  

 
  

Kosten im Zusammenhang mit dem Beteiligungserwerb von Geschäftsanteilen an 
der Meyer Neptun GmbH. Die außerplanmäßige Ausgabe ist mit Schreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen vom 6. September 2024 dem Deutschen Bundestag 
und dem Bundesrat mitgeteilt worden. 
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Einzel- 
plan/ 

Kapitel/ 
Titel/ 
VE 

Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung 
  

Begründung der über- und außerplanmäßigen VE 

Ansatz VE laut 
Haushalts- 
plan 2024 

T€ 

bewilligte 
über-/außer- 
planmäßige 

VE 
T€ 

1 2 3 4 
 
0903 Energie und Nachhaltigkeit   
671 02 apl Ausgaben im Zusammenhang mit dem Zwischenerwerb und  

Verkauf von 50Hertz-Anteilen durch die KfW ............................................................  - 139.200 
 

  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2025 bis zu: 4.800 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2026 bis zu: 4.800 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2027 bis zu: 4.800 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2028 bis zu: 4.800 T€  
  

In künftigen Haushaltsjahren bis zu: 120.000 T€  
  

 
  

Absicherung der Refinanzierungskosten und des Ausfallrisikos der KfW für die an-
teilige Finanzierung der Eigenkapitalerhöhung bei 50Hertz. Die außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigung ist mit Schreiben des Bundesministeriums der Finan-
zen vom 20. Juni 2024 dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat mitgeteilt 
worden. 

  

        
697 02 apl Ausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung an der German LNG GmbH .......  - 202.112 

 
  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2026 bis zu: 1.152 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2027 bis zu: 4.083 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2028 bis zu: 5.015 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2029 bis zu: 4.568 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2030 bis zu: 4.584 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2031 bis zu: 4.589 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2032 bis zu: 4.605 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2033 bis zu: 4.558 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2034 bis zu: 4.477 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2035 bis zu: 4.392 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2036 bis zu: 4.270 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2037 bis zu: 4.100 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2038 bis zu: 3.859 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2039 bis zu: 3.580 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2040 bis zu: 3.286 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2041 bis zu: 3.004 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2042 bis zu: 9.179 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2043 bis zu: 2.061 T€  
  

In künftigen Haushaltsjahren bis zu: 126.750 T€  
 

 
  

 
  

Kostensteigerungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Beteiligung am 
GLNG-Terminal Brunsbüttel sowie Absicherung der diesbezüglichen Garantieerklä-
rung gegenüber der KfW. Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ist mit 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 10. September 2024 dem 
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat mitgeteilt worden. 
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Einzel- 
plan/ 

Kapitel/ 
Titel/ 
VE 

Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung 
  

Begründung der über- und außerplanmäßigen VE 

Ansatz VE laut 
Haushalts- 
plan 2024 

T€ 

bewilligte 
über-/außer- 
planmäßige 

VE 
T€ 

1 2 3 4 
 
0914 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung   
518 02 apl Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem  

Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..................................................................  - 476.580 
 

  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2029 bis zu: 2.145 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2030 bis zu: 2.145 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2031 bis zu: 2.145 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2032 bis zu: 2.145 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2033 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2034 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2035 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2036 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2037 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2038 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2039 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2040 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2041 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2042 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2043 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2044 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2045 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2046 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2047 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2048 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2049 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2050 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2051 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2052 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2053 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2054 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2055 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2056 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2057 bis zu: 18.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2058 bis zu: 18.000 T€  
  

 
  

Abschluss einer Refinanzierungsvereinbarung mit der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben für durchzuführende Baumaßnahmen für die Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung. Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ist mit 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 2. September 2024 dem 
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat mitgeteilt worden. 
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Einzel- 
plan/ 

Kapitel/ 
Titel/ 
VE 

Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung 
  

Begründung der über- und außerplanmäßigen VE 

Ansatz VE laut 
Haushalts- 
plan 2024 

T€ 

bewilligte 
über-/außer- 
planmäßige 

VE 
T€ 

1 2 3 4 
 
0915 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe   
518 02 apl Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem  

Einheitlichen Liegenschaftsmanagement ..................................................................  - 3.901 
 

  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2032 bis zu: 610 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2033 bis zu: 801 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2034 bis zu: 815 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2035 bis zu: 830 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2036 bis zu: 845 T€  
  

 
  

Abschluss eines Nachtragsmietvertrages für die Außenstelle Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum Bergbaufolgen (FEZB) der Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe in Cottbus. 

  

        
  
 
14 Bundesministerium der Verteidigung   
1404 Wehrforschung, Entwicklung und Erprobung   
551 11 üpl Wehrtechnische Entwicklung und Erprobung ............................................................  201.000 224.395 

 
  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2028 bis zu: 948 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2029 bis zu: 32.919 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2030 bis zu: 70.772 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2031 bis zu: 69.774 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2032 bis zu: 49.982 T€  
  

 
  

Norwegisch-deutsches Entwicklungsvorhaben SuperSonic Strike Missile TYRFING. 
Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ist mit Schreiben des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen vom 13. Juni 2024 dem Deutschen Bundestag und dem 
Bundesrat mitgeteilt worden. 

  

        
1405 Militärische Beschaffungen   
554 07 üpl Beschaffung von Kampffahrzeugen ..........................................................................  438.000 2.174.890 

 
  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2028 bis zu: 584.010 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2029 bis zu: 837.720 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2030 bis zu: 753.160 T€  
  

 
  

Ausstattung des Panzerbataillons der deutschen Brigade in Litauen mit LEOPARD 
2 A8. Die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ist mit Schreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen vom 20. Juni 2024 dem Deutschen Bundestag und 
dem Bundesrat mitgeteilt worden. 

  

        
  

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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554 10 üpl Beschaffung von Feldzeug- und Quartiermeistermaterial,  

soweit nicht an anderer Stelle veranschlagt ..............................................................  369.200 764.176 
 

  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2028 bis zu: 429.027 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2029 bis zu: 260.758 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2030 bis zu: 74.391 T€  
  

 
  

Beschaffung von drei Feuereinheiten des Luftverteidigungssystems PATRIOT. Die 
überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ist mit Schreiben des Bundesministe-
riums der Finanzen vom 20. Juni 2024 dem Deutschen Bundestag und dem Bun-
desrat mitgeteilt worden. 

  

        
554 30 apl Beschaffung Flottendienstboote Klasse 424 inkl.  

Ausbildungs- und Referenzanlage Aufklärung ..........................................................  - 1.453 
 

  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2028 bis zu: 577 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2029 bis zu: 876 T€  
  

 
  

Abschluss eines Änderungsvertrages zum Bauvertrag über die Flottendienstboote 
der Klasse 424, hier: Ku-/Ka-Band Satcom-Anlagen. 

  

        
  
 
25 Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bau-

wesen 
  

2501 Bau- und Wohnungswesen   
896 04 apl Zuschüsse zum Wiederaufbau öffentlicher Gebäude des Kibbuz Be‘eri ..................  - 6.500 

 
  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2025 bis zu: 3.500 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2026 bis zu: 2.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2027 bis zu: 1.000 T€  
  

 
  

Abschluss eines privatrechtlichen Vertrages zum Wiederaufbau von bis zu zwei öf-
fentlichen Gebäuden des Kibbuz Be‘eri. 

  

        
  

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



Drucksache 20/14399 – 12 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

Einzel- 
plan/ 

Kapitel/ 
Titel/ 
VE 

Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung 
  

Begründung der über- und außerplanmäßigen VE 

Ansatz VE laut 
Haushalts- 
plan 2024 

T€ 

bewilligte 
über-/außer- 
planmäßige 

VE 
T€ 

1 2 3 4 
 
60 Allgemeine Finanzverwaltung   
6002 Allgemeine Bewilligungen   
882 02 apl Zuweisungen an die Länder zur Förderung von Investitionen  

im Rahmen der 1. Säule des Startchancen-Programms ...........................................  - 107.500 
 

  

Von der Verpflichtungsermächtigung werden fällig:   

Im Haushaltsjahr 2025 bis zu: 20.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2026 bis zu: 20.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2027 bis zu: 20.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2028 bis zu: 20.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2029 bis zu: 20.000 T€  
  

Im Haushaltsjahr 2030 bis zu: 7.500 T€  
  

 
  

Bundesanteil am Startchancen-Programm für die Beauftragung von wissenschaftli-
cher Begleitung, Evaluation und Administration der Finanzhilfen in Säule I. Die au-
ßerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ist mit Schreiben des Bundesministeri-
ums der Finanzen vom 3. Juli 2024 dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat 
mitgeteilt worden. 

  

        
 

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.




